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Zweite Durchführungsbestimmung* 
zum Gesetz über die Durchführung einer Volks-, 

Berufs- und Wohnraumzählung.
Vom 8. August 1958

Auf Grund des § 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 
1957 über die Durchführung einer Volks-, Berufs- und 
Wohnraumzählung (GBl. I S. 675) wird im Einvernehmen 
mit dem Staatssekretär für die Anleitung der örtlichen 
Räte folgendes bestimmt:

—' § 1
Für die Vorbereitung und Durchführung der Volks-, 

Berufs- und Wohnraumzählung am 15. Januar 1959 sind 
'S bei den Bezirks- und Kreisstellen der Staatlichen Zen

tralverwaltung für Statistik Bezirks- bzw. Kreiszähl
büros einzurichten.

§ 2
Die verantwortliche Mitarbeit der Räte der Bezirke, 

Kreise, Stadtbezirke, Städte und Gemeinden gemäß § 2 
des Gesetzes vom 11. Dezember 1957 erstreckt sich auf 
die politische Aufklärung der Bevölkerung und auf die 
organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Kon
trolle der Volks-, Berufs- und Wohnraumzählung in 
ihrem Zuständigkeitsbereich.

§ 3
(1) Bei den Räten der Bezirke und der Kreise werden 

Bezirks- bzw. Kreiszählkommissionen gebildet. Die 
Zählkommissionen haben die Aufgabe, die Bezirks- 
bzw. Kreiszählbüros der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Zählung zu beraten und zu unterstützen^

• t DB (GBl. I 1851 S, 677)

(2) Die Bezirkszählkommissionen konstituieren sich 
bis zum 10. September 1958. Ihnen gehören an:

der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates
des Bezirkes als Vorsitzender,
der Sekretär des Rates des Bezirkes,

ein Mitarbeiter der Organisations-Instrukteur-Ab-
teilung des Rates des Bezirkes,
der Leiter der Bezirksstelle der Staatlichen Zentral
verwaltung für Statistik,
der Leiter des Bezirkszählbüros bei der Bezirksstelle 
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik.

Vertreter von Parteien, der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland und der Massenorganisationen 
sind als Mitglieder der Bezirkszählkommissionen zu 
gewinnen.

(3) Die Kreiszählkommissionen konstituieren sich bis 
zum 10. Oktober 1958. Ihnen gehören an:

der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates
des Kreises als Vorsitzender,
der Sekretär des Rates des Kreises,
ein Mitarbeiter der Organisations-Instrukteur-Ab-
teilung des Rates des Kreises,
der Leiter der Kreisstelle der Staatlichen Zentral
verwaltung für Statistik,
der Leiter des Kreiszählbüros bei der Kreisstelle der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik.

Außerdem gehören der Kreiszählkommission drei Bür
germeister an, die der Vorsitzende des Rates des Kreises 
benennt. Vertreter von Parteien, der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland und der Massenorga
nisationen sind als Mitglieder der Kreiszahlkommissio
nen zu gewinnen.


